
Stadt Bielefeld
Der Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 25.10.2022 den Bebauungsplan

Nr. IIII4I57.00 „Mittelstraße“ für das Gebiet Gerichtstraße, LuiSen'straßc—a, August—Bebel-

Straße, petmolder Straße — Stadtbezirk Mitte — erneut als Entwurf zur öffentlichen Auslegung

gemäß 5'3Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen.

Durbh die Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen

für den Erhalt und die Weiterentwicklung als Wohn- und Mischgebie°t geschaffen werden. Fer-
ner sollen bauliche Ergänzungen in den Blockrandbereichen‚ eine angemessene Nachver-

> dichtung in den Blockinnenbereichen sowie der Erhalt des ortsbildprägenden Baumbestandes
gesteuert werden.

Der Beschluss hat den folgenden Wortlaut:

Der Bebauungsplan Nr. III/4/57.00 „Mittelstraße“ für das Gebiet Gerichtstraße, Luisen—
straße, August-Bebel-Sz‘raße, Detmolder Straße wird mit Text und Begründung gemäß
5 23 BauGB als 3. Entwurf für die erneute Offenlage beschlossen.

Der 3. Entwurf des Bebauungsplanes Nr. IIl/4/57.00 „Mittelstraße’“ ist rnit der Begründung
und den wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß 55 4a Abs. 3, 3 Abs. 2

BauGB für die Dauer eines Monats erneut öffentlich auszulegen. On‘ und Dauer der Offen-
’ legung sind gemäß 5 3 Abs. 2 BauGB öffentlich bekannt zu machen.
Gemäß 55 4a Abs. 3, 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behörden und der
sonstigen Träger öffentlicher Belange zum 3. Entwurf des Bebauungsplanes Nr. Ill/4/57. 00

„Miz‘te/straße“ erneut einzuholen. «
Der Flächennutzungsplan ist gem. 5 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung
anzupassen. -
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in dern vorstehenden Planausschnitt ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit einer

durchgehenden Linie kenntlich gemacht. Für die genauen Grenzen sind die Eintragungen in

den Plänen des Bauamtes verbindlich. Die einzelnen Festsetzungen gehen aus_dem Plan mit
Text und Begründung hervor.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung und denwesentlichen umweltbezoge-

nen Stellungnahmen liegt gemäß 5 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB

vom 23. November bis einschließlich 23. Deiembei* 2022

in de_r‚Bédberatung des Bauamtes, August-BebeI-Straße 92 (Eingang Falkstraße), 33602

Bielefeid zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Dort können die genannten Unterlagen von

montags bis mittwochs von 8.30 bis 17.00 Uhr, donnerstags von 830 bis 18.00 Uhr sowie

freitags von 8.30 bis 14.00 Uhr eingesehen werden. im internet können diese während des
Offenlegungszeitraumes unter www.bieiefeldde in der Rubrik „Stadt.Entwicklung“‚ Unterpunkt

„Planen“ eingesehen werden.

Die Beschlüsse sowie Ort und Dauer der Auslegung werden hiermit gemäß 55 2 Abs.1

und 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB| V. m. 5513a Abs. 2 Nr. 1,13 Abs. 3 Satz1 BauGB öffentlich

bekannt gemacht.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei der Stadt Bielefeld abgegeben wer—
den. BeispielsWeise per Brief an „Stadt Bielefeld, 33597 Bielefeld“, per E-Mail an „Bauamt@

bielefeld.de“‚ per Fax an „+49 521 51-3206“, über das genannte internetportal oder bei der
genannten Auslegungssteile schriftlich oder zur Niederschrift. Nicht fristgerecht abgegebene

Stellungnahmen können gemäß 5 3 Abs. 2 i. V. m. 5 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfas-
sung über den Bauieitpian unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt Bielefeld deren inhalt

nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bau—

leitplans nicht von Bedeutung ist.‘
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Oberbürgermeister


